
NIEDERSCHRIFT

über die

29. Sitzung

des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Planung,Naturschutz und Umwelt

am 22.01.2020

im Saal des RATHAUSES in Welver

Beginn derSitzung: 17:00 Uhr

EndederSitzung: 18:23 Uhr

Anwesend: Vorsitzender Wiemer

Mitglieder:
Braun(als Vertreter f.d. AM Daube), Holuscha, Korn (als Ver-
treterin f.d. AM Kosche), Peters, Phillpper, Plaßmann (als
Vertreterin f.d. AM Brill), Rohe, Stehling, Stemann

YonderVerwaltung:
Bürgermeister Schumacher
Beigeordneter Garzen
Fachbereichsleiter Westphal
VFA Große, zugleich als Schriftführer

Gäste:
Frau Nonte, w+b Ingenieure gmbh, Münster {zu TOP 16.8.)
Herr Förstemarn, pp a's, Dortmund (zu TOP 16.8.)
Frau Asche,pp als, Dortmund (zu TOP 18,8.)

Vorsitzender Wiemer eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass der Ausschuss für Gemeindeentwick-
lung, Planung, Naturschutz und Umwelt ordnungs- und fristgemäßgeladen undin beschlussfähi-
ger Anzahl erschienen ist.

‚Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor. Diese lautet wie folgt:

Tagesordnung

ffentliche Sitzung

1. Barrierefreier Umbau des Bahnhaltepunktes Welver
iier. Votum der Gemeinde Welver zur Entwurfsplanung

 



2. Erste vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Aulswinkel‘,
Ortsteil Scheidingen
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens,

2. Satzungebeschluss

 

3. Vierte vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 10 „Ostbusch‘,
Zentralort Welver
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

4. Zweite vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 „Auf der Koppel‘,
Ortsteil Eilmsen
hier: _*. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

5. Erweiterung der Außenbereichssatzung „Westhelz“ im Ortsteil Vellinghausen
hier; Einleitung des Satzungsverfahrens gem. $ 35 Abs, 6 BauGB

6. Bericht über die bearbeiteten Bauanträge

7. Anfragen / Mitteilungen

B. Nichtöffentliche Sitzung

1 Barrierefreier Umbau des Bahnhaltepunktes Welver
hier: Auftragsvergabefür Planungsleistungen

2. Anfragen / Mitteilungen

Es wird wiefolgt beraten und beschlossen:

A. Öffentliche Sitzung:

Zu Tagesordnungspunkt1:

= Barrierefreier Umbau des Bahnhaltepunktes Welver
hier: Votum der Gemeinde Welver zur Entwurfsplanung

 

Fürdie SPD-Fraktion erklärt AM Rohe, dass ein 4 m breiter Tunnel befürwortet werde und man
bereit sei, die am 06.03.2019 hier vorgetragenen Mehrkosten von rd. 470.000 Euro in den Raum
zu stellen. Gleichwohl bestehe die Meinung, dass die Bahr bzw. NWLdiese Maßnahme über das
MOV-Programm selbst durchführen sollte. Aufgrund der unklaren Risikolage und des Fehlens
weiterer Details zur Planung könneaktuell kein Votum abgegeben werden;insofern bestehedie
Bitte, dass NWL und Bahn zur nächstenSitzung des HFA eingeladen werden unddort vortragen.
Hinsichtlich der weiteren Beratung in den Fraktionen,seien Irformationen zu den Gesamtkosten
des Projekts, dem Anteil der Gemeinde, der Förderfähigkeit und den Bedingungen der Förderfä-
higkeit wichtig. Darüber hinaus dürfe die Förderungnicht zu Lasten der übrigen Projekte des ISEK
gehen. Die Notwendigkeit, weitere Mittel für Planungen auszugeben solange die Planung der
Bahn und des NWLim Detail nicht bekanntseien, werdenicht gesehen.



Beschluss:

 

Der Beschlussvorschlag

>>Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt nimmtdie Ausfüh-
rungen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage der dargestellten Erörte-
rungsgespräche, die städtebauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeides unter Einbeziehung einer
Städtebauförderung voranzutreiben. <<

wird bei einem Abstimmungsverhältnis von
5 Ja-Stimmen und
5 Nein-Stimmen

abgelehnt.

Zu Tagesordnungspunkt2:

= Eiste vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Aulswinkel!,
Ortsteil Scheidingen
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

Beschlus:

  

1
Siehedie als Anlage 1 dieser Niederschrift beigefügten Einzelbeschlüssezu der eingegangenen
Stellungnahme des Kreises Soest!

2
Der Ausschussfür Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem Rat
einstimmig, die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Aulswinkel', Ortsteil Schei-
dingen, gem. $ 10 Abs. 1 BauGBals Satzung zu beschließen.

DerBürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung durch öffentliche Bekanntma-
chungin Kraft zu setzen.

Zu Tagesordnungspunkt3:

Vierte vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 10 „Ostbusch‘,
Zentralort Welver
hier. 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss

Beschlus:

 

DerAusschussfür Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem Rat
einstimmig, die 4. vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 10 ‚Ostbusch“, Zentralort
Welver, gem. $ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen.

DerBürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung durch öffentliche Bekannima-
chung in Kraft zu setzen.



Zu Tagesordnungspunkt4:

= Zweite vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 „Auf der Koppel,
Ortsteil Eilmsen
hier: 1. Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungebeschluss

Die angekündigte und zwischenzeitlich eingegangeneStellungnahme der Amprion GmbH wird
den Ausschussmitgliedern vorgelegt und bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung be-
rücksichtigt

Beschluss:

 

4
Siehe die als Anlage 2 dieser Niederschrift beigefügten Einzelbeschlüsse!

2.
DerAusschuss für Gemeindeentwicklung, Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem Rat
einstimmig, die zweite vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 2 „Auf der Koppel", Orts-
teil Eilmsen, gem. $ 10 Abs. 1 BauGBals Satzung zu beschließen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bebauungsplanänderungdurch öffentliche Bekanntma-
chungin Kraft zu setzen.

Zu Tagesordnungspunkt5:

Erweiterung der Außenbereichssatzung ‚Westholz" im Ortsteil Vellinghausen
hier: Einleitung des Satzungsverfahrens gem. $ 35 Abs. 6 BauGB

Im Rahmender Beratung wird seitens der AM Philipper und Plaßmannauf die Problematik hin-
sichtlich des insgesamt im Gebiet der Gemeinde Welver bestehenden Siedlungsflächenüberhan-
ges hingewiesen. AM Plaßmann beantragt, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit dem Ziel der Umwandlung von Siedlungsflächen zum Abbau des Überhanges
fortgesetzt wird.

 

Beschlus:
 

Der Ausschussfür Gemeindeentwicklung. Planung, Naturschutz und Umwelt empfiehlt dem Rat
einstimmig, das Verfahren zur Änderung der Außenbereichssatzung für den Ortsteil Vellinghausen
‚gem. $ 35 Abs. 6 BauGBeinzuleiten. Inhalt der Änderung ist die Ergänzung der im Plan darge-
stellten Erweiterungsfäche (einschließlich der baulichen Anlagen der Hefstelle „Westholz 7°), Es
wird festgesetzt, dass im Geltungsbereich der Satzung nur Wohnzweoken dienende Vorhaben
und kleine nichtstörende Handwerks- und Gewerbebetriebe zulässig sind. Die Verwaltung wird
beauftragt, auf dieser Grundlage einen Satzungsentwurf zu erarbeiten und anschließend das Be-
teiligungsverfahren gem. $ 35 Abs. 6 Satz 5 BauGB durchzuführen



Zu Tagesordnungspunkt

= Bericht über die bearbeiteten Bauanträge

Im Zusammenhang mit der geplanten „Errichtung eines Hähnchenmaststalles“ im Ortsteil Vellin-
‚ghausen übergibt AM Plaßmann einen Fragenkatalog der Fraktion Bündnis90/Die Grünen mit der
Bitte um Beantwortung in der nächsten Sitzung des Fachausschusses.

Die Auflistung der bearbeiteten Bauanträge wird ohne weitere Beschlussfassung zur Kenntnis
genommen.

Zu Tagesordnungspunkt

= Anfragen Mitteilungen

 

Anfrageı

AM Plaßmannführt aus, dass es einenBrief einer Familie aus dem Wohngebiet Landwehrkamp in
Meyerich zu dem geplanten Fußweg gegeben habe. Hintergrund sei gewesen,dass dar geplante
Weg an dem Regenrückhaltebecken vorbeiführt und dafür Bäume gefällt werden müssten. Die
‚Anwohnerhätten angefragt, ob eseine Möglichkeit gäbe, ciesen Weg vorher aufhören und später
wieder beginnen zu lassen. So könne der Bereich mit den Bäumenausgelassen werden, um die
Bäume zu erhalten. In diesem Zusammenhangdie Frage, ob die Bäume überhaupt erhalten wer-
den können?

Verwaltungsseitig wird hierzu mitgeteilt, dass diese Bäume nicht erhalten werder können. Es
handele sich um drei verzwieselte, wildwuchsaitige Eschen. Im Zuge der Realisierung der Maß-
nahme hätten die Bäume keine Überlebenschance. Mit den Beteiligten - Untere Landschaftsbe-
hörde und Straßenbaulastträger — sei besprochen worden, dass fünf Bäumeals Ersatz gepflanzt
werden,

Weitere Anfragen werdennicht gestellt.

Mitteilungen:

Im Zusammenhang mit der geplanten Kunstrasenerneuerung in Welverteilt FBL Westphal mit,
dass der Auftragerteilt sei. Für die Umsetzung werde eine dauerhafte Temperatur von 6° benötigt.
Unter Berücksichtigung des Spielbetriebes soll die Maßnahme nun in einer spielfreien Zeit Ende
Maidurchgeführt werden. Die Bauzeit betrage vier Wochen.

Weitere Mitteilungenliegennicht vor.



 

des GPNU vom 22.01.2020:

Zu Tagesordnungspunkt2 öffentliche Sitzung

Erste vereinfachte Änderung des BebauungsplanesNr. 3 „Aulswinkel‘,
Ortsteil Scheidingen
hier: 1. Ergebnis desBeteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss
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1. vereinfachte Änderung des Bobauungeplanas Nr. 3 "Aulswinkal', OT Scheitingen
Trägrbotsiligung gem.5 13 Abs. 2 und $ 13a BaucB-
Ihr Schreiben vom 21.11.18, Ihr Zeichen: 61.28-18704.01

Sahrgeehrte Daman undHerren,
die ©. 9. Planung wurde hier mil den zueländigen Dienststellen und Abtelungen der
Verwaltung besprochen. Im Einvernahmen mit ciesen gebe icfelgence Stellungnahme ab:
it der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Ar. 3 ‚Aulewänkel wird bereite
vorhandene Bebauung Oberplant

sich. keine. bedautsams

 

Da kene Ausweitung in den Freiraum geplant ist, er
naturschutzfachlche Betrffenheh.
Aus Iardschaftsfachlcher Sicht ergeben sich zur Plenungflgence Hinweise:
Schutzgebiete sind eurchdie Planung nicht irekt betroffen.
Es besteht ein gaschiizter Lardschaftsbestandhsil westich an der Kreiseraße. Dieser LBiet
im LP Welver vom 18.12.2013 eusgewlesen unler LP IV C.4.0N.185 als AlkeiRaumreihe.
Hiergiein Beeinträchtigungs- und Beschäclgungsverbot.
Erheäliche oder nachhatige Beeinträchligungen das &stich gelegenen Naturschutrgebietes.
Oderdes nördlich ausgewiesenen Lancschaftsschuzgebistes and nicht zu envanen.
Der Landohaflaplan Welversieht Siclurgeraum verund steh: nich: entgegen.
Die Vorschriten des $ 44 ANatSchG erfordern eire Prlfung, inwieweit dunen den
Bebauungsplan Beeinträchligungen bescnders bzw. sireng geschiizter Ter- und
Pflanzenarten vorbereitet werden.

®
NED Südwestfalen sihenpisnunging wencten ann diss anne

aan ea Baer BaBanAn  

 

3 vernfochteÄnderumg ds BPlanes A: 3_Aulinke"

Zur Stellungnahme des Kreises Soest vom 18.12.2018:

Natursehutztachlichs undlrrdschafifauhliche Belange:
Dis naturechutsfachliche und landscha“stachliche Stellungnahme wird zur Kenntnis genarr-
mon und beachtet.
Der Hinweis zur Vermaldung der Verboisteibestände, wonach eine Begrenzung der Inar
Spruchnahme von Vegelalonsbeständen auf Zeiten außerhalb der Bruzeit (01.03. - 30.09)
&rorderich st, wurde bares beachtet und unfer Punkt 7 in der Begründung zum Bebauung
plan entsprechend aufgenommen. Radungs- und Rzumungsmaßnahmen von Venetstionsfi
hen eind semil nur zwischen dem O1. Oklober und dem 2B, Februar durchzuführen.

   

 

  
  

 

Absimmungsergebns
arwu_einshanmig
HFA
Rat:
 

 



2

Bezogen auf den Regelungsurfang des Sebauungsplans Ist zu bewerten, cb durch die
ermöglichten Baurorhalm Labensstätlen (Standorte, Nit, Brut, Wohn- ader
Zutuchtsstätten) besonders bzw. streng geschüfzter Tler- und Pfanzeraren beschädigt
‚oder zerstüt werden können. Bei den streng geschüizlen Arten und cen europäischen
Vogelartenildarüber hinaus zu prüfen, Inwlewelt die Fesiselzungen des Bebauungsplanes.
Störungen von Nis-, Brut, Wohn- oder Zufluchtsstäiten verursachenkönnen.
Aufgrund der vorhandenun Bebauungist icht damit zu rechner, dass dl Planänderung zutheblichen und nachhallgen Auswirkungen m Sn des $ 44 Abs. 1 ENaISChG auf die
Planungsrelevanten Tierarten ft
Zu: Vermeilung der Verboisiatbestände Ist eine Begrenzung der Inenspruchnahme von
Vegeialioysbeständen auf Zeiten außerhalb der Brut(1. März is 30. September)denuuch erforcerlch.

Damit ist dann nlcht ersichtlich, dass bel der Realsierung der beantragten Maßnahme cie
artenschufzrecnlichen Verbolstalbestance für geschüizte Tier- und Pflanzenarten nach $ 44
BNEISChG berührt werden,
Diese, anhand der Antragsunteriagen gewonnene vorläufge Enschetzung enibindet nicht
vorı der Verpflichtung, bel der Bauausführung etwaigen Hinneisen auf vorkmmende
geschülzte Ter- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Faunverzuglich cie Umere
Natursch.izbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zusärdige Behörde zu
Informieren,
Die Untere Wasserbshörde gibt den Hinweis, dass die Niaderschlagewasserentsoigung der
Grundstücke „Semarkung Scheidingen, Flur 1, Fluretücke 114 und 132° unklar st,
Laut vorlegendem Alwasserbeseilguneskonzept veruft entlang der genannten
Grurielücke kein Mlschwasser- oder Regenwasserkansl, sondern legen ein
Schmutzwasserkanel, Es Ist deshalb mil der Unteren Wassertehorde zu Karen, wie das.
Nieusschlagswasser der befesigten Flächen entsorgt rd, ca I den Flonunterisgen cazu
keine Angaben gernacht werden.
In diesem Zusammenhang wid darauf hingewiesen, dass für die Eineitung des
Niedeisuhlagswassers In ein Gewässer oder bel Versickerung in das Grundwasser eine
wessertechtliche Erlaubnis gem. $ 8 WHG erforderlich Ist. Dazu muss geklärt werden, ob
ine Versickerung oder Einlelung grundsatzieh maglich It.

 

@egen dis Nachwerdichlung des Flurstücks 113 bestehen keine wasserrechtichen
Bedenken, sofernein Anschluss an den vorharlenen Mischwasserkanal orfkst, und das.
Regenrücktiallebscken der Gemeinde für das zusaizlch anfalende Regemvasser
ausreichend bemessen it.
Die Abteilung Straßenwesen gibt zur Planung folgenden Hinweis
Der Geltungsbereich des Bebauuncsplanesliegt In straßenrechlicher Sicht außehals der
Tecigesetzien Ortsluchfalnt der Kreiseirate 1.
Deher bedarf jede Baumaßnahme einer Sandemulzung,
Die Abteilung Streßenwesen des Kreises Soest It in einem Baugenehmigungeverlahren
demnach zwingend zu bel

 

Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landhätin als Untere Staatliche
Verwaltungsbohörde - Plenungsauficht.

 

3 Vereinfchte Änderung dsans3 Ausink

\onassertschrische Ersch

 

‚Fürden Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 ‚Aulswinkflieg der Gemeinde Welver
eine Genehmigung der Bez.Reg narh $ 5R Abs. 2, LWG NRWvor. (Genehmigungsealum:
23.02.1980, Ar:34.42 7.074040) Nach den vaflegenden wasseirechtichen Genehmi-
gungsunerlagen iegt das Behauungsplangebiet Im Einzugsgebiet der Mischwasserkansisa-
ion. Nach Abgeich de" Besiardepläne mit den Genehmigungsunteragen wurdejetzt esige-
stell, dass die Darstellung im Kanslaestandep anos „SWKanal falsch ist. Da dar Kanalbe-
standsplanauch ale Systemda-stelung für das ABK vornende: wurde, iegi dem ABK har im
Dekaeine fehlernafe Darstellung zu Grunde. DIe erforderlichen Ärslerungen wurden hier im
Kanalbestand bereit vorgenarimen,

 

Nach dom fostgestelten Sachverhat vird also das arfalerde Niecerschlagwasser übar die
MIW-Kanallsation ordnungsgemäß ahgeliet.
Inder Begründung wird unter Punkt 4das Thoma abwassertenhnische Erschleßurg präzise
a

[Arstimmungsergebris:
pnu:_einchmmig

ua
Rat

  

Sraßermesen;
Die Hinweise werden zur Kenntris genommen und beachtet. Der straßenrechtlche Hinweis.
wird unter Punkt4 „Erschießung”entsprechend dargestell

 

 

| ern; Einskmamig
HA
Rat



Anlage 2 Zur Niederschrift des GPNU vom 22.01.2020:

 

= Zweite vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Auf der Koppel‘,
Ortsteil Eilmsen
hier. 1. Ergebris des Beteiligungsverfahrens

2. Satzungsbeschluss



WESTNETZ . ° 2 erefachte Andeung ns es. 2.AUdergpa

 

Teil von innogy er 0 Zur Stellungnahme der Westnetz GmbH vom 30.12.2019;

d Die Stelungnahrıe wird zur Kenntnis genommen.
Yenanenupasnunesn onnn Die 110.Ku-Hachspannungsfeilitung sowie der 1m-Schutzsreilen legen außerhalb das

Sptsnkandenstror! Planberelches, Durch die Änderung das Rehzuungeplanes werden ohnehin keine Baurechte
Sumence eher NR Tarawohnauiene Nutzung geschafen
Am Markt MmBa, Die paralel verlaufence 2201380-KV-Frllitung der Amprioı GmaH verläuft zwar auch außer-
Sos1aweher a Halis Plangebiles, hir lgtjedoch der Aöm-Sc-utzsrifen direct über der Flurstück 106

Tem In der Begrandung wird der Hinweis aufgenommen, dass im Rahmen von Baugenehmigunge-
a Er erlahren zuläesger Neherarlagen ale Amprion GmbH zu balelgen 1

Abainimungsergebn
sPnu. einshmmiy
HFA
Rat:  Dortmund, 30.Dezember 2019
 

2 verenfschte Änderung desBebauungsplanes. 2 ‚Auf cerkoppal“, Otte llmsen
"ie: ntligung der chörden und anderenTräger öferticher lange gem.5 13 Abs. 2 Bauce

110-K-#ochspennungsfrelltung Uppborg - Pt. Berge, I. 1528 |Masts 761.8]

Schr geehrte Damen und Herren,

ice Stelungnahmeberft auschißlc die Im Beregenannte Hochspannunpseeitung. Bezilich
(erebenalim Planbereich vorhandenen Amprin-Hlochspannunesfeilitungenerhalten Se ee. eine
oparaStelungnahrıeder Amprion Gmbh

 

In dem von unsbeigefügtenLageplan m Maßstab 1: 2090 haben wir die g. Hochspannungfrlletung
(it Llekungsmittelinie, Masttandorten und Schutzsreifengrenzen eingetragen,

"er Planbereich derobigen Maßnahme gt hereaußerhalb des 2 K1Y,UUm = 32,00 mbreen schutz-
‚trifender Im Betreff genannten Hochspannungsreiltung 

ir weisen daran, dass ich die tatsächliche Lage der Hochspannungsfreiletung und somit auch das.
Leitungsrectallein sus er Orlicheit ergeben.

Zur2. Änderung des Jcbauungsplaneshabenwir keins Anregungen vorzubrngen.

 

Wir hen Ihre Urterlagen über die Westnetz GmbH, eglenalzentrum Amsberg, erhalten, Beilder
weleren von der Westner bereutan Anlagen erhalten Sivon dart af, eins gesondert stelungrahme, 

     
a zw
Bitsrznensmeins Pe)

 



WESTNETZ oO

Teil von Innogy Ü

Sste2von2

Diese Stellungnahrre betrifft nr die vonuns betreuten Anlagen des 10-Kt-hetzn.

Fürwetere Fragen stehen ir Ihnen gerne zuVerfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz Gmbh
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Act EnSumatra
gerneinde Welver
Fachbereich 3 Serneindeentwicklung
Am Mark: a zie.
50514 Welver _ Weihe

| Bemeipde Weiver|

 

  

 

Dartmund, 0A. danuar 2020 So

Bebauungsplan Nr. 2"Auf der Koppal“,2. Änderung2204320-KU-Höchstepannungsireilitung Kruckel - Uantrop,
BI. 4316 (Maste 143 bis 144)

Sehr geehrte Darıen und Herren,

(über den Geltungebsreich zur... Bauleilpanung verläuftin ihrem 2 x
30,00 m = 80,00 m brotonShutzsteiten die Im Deiref genannte
Höchstspannungefrileitun.

Den Letungsvorauf mit Leitungsmitelini, Mastelandorfen und Schutz-
Streifengrenzen haben wir Inden zeichnerischen Teil des Behsuungs-
PlanesIm Malsiob 1 300 (Amprion-Vermerk vom 07.01.2020) einge-
Tragen. Sie können diesen aber auch unserem beigefügten Lageplan im
Nioßstab 1 :2000 entnehmen. Wir weisen In diesem Zusammenhang
Seraufhin, dass sich die Inlsächliche Lage der Leitung susschietlich,
ats der Örtichkeit ergibt, ’

Dem 0.9. Bebauungsplar simmen tr untefchgeruen Buingungen zu:
* Die Hächsispannungsfrileitung wird miLeitungsmitelinie,

Maststandorten und Schulzstrefengrenzen nachrlehilea im
zeichnerischen Tell des Bebsuungsplanes dargestel,

= Wie in der Begründung zum vargenannter Babauungeplan er-
währt, id auf dem Grundstück Gemarkung Elmsan, Flur.

Ku2DO10 GemeinWaAcer

 

Ü
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2.Vereinfochte Anderung ds &-Plnes2Aufder Koppel"

Zur Stellungnahme der Amprion GmbH vom 08.01.2020;
De Stellungnahme wird zur Kenntnis genammen und beachtet
Die serallelverlaufende 2201380-kv-Freieitung der Amprion GrrbH verläuft zwar außerhalb
des Plangetietss, hierliegt jedoch der J0m-Schufzsirifen direkt über dem Flurstück 106. Der
Anregung wird insofern gefelg, dass car Verlauf der Lekurg und ces Sahulzareifens nach-
vichtieh im Bebauungsalan dargestellt wird.
In der Begründng wird der Hinweis aufgenommen, dass bei Bauvorheben (Carport baw. @a-
Frage) hinsichtich der Bedachung dle DIN 4102 ‚Brandverhalten von Baustoffen ung Bauteilen"
zu beachtenIt und dass Glasdächer Hier nich! zugelassen sird. Der Hinweis Im Hinblick auf
le Reteilgung der Amprion GrıbH in diesem Zusammenhang ul ebenllls entsprechendin
(er Begründung zufgenommer.
Für das Flurstück 108 wird festgesetzt, dass aufgrund des voıhandenan Schuizstreifens nur
selchs Anpflanzungen vorgenammen werden cürer, die eine Endwuchshöhe von max. 10m
reichen. Die Gehälzlite wurd der Begründung als Anlage heigefligt

 

Absimmingsergeri
rau; Einsbrmanig.
HPA
Rat 



Flurstück 108 im Zuge gärtnerlscher Nutzung ausschließlich Ne-
benanagen und Einrlentengen gemäß $ 14 Beunutzungsverard-
nung bzw. Garagen und Carports zulässig

*. Geplante Bauobjekte, wie Carports bzw. Garagenerhalten eins
Bedachnung nach DIN 4102 „Brandverhaltemn von Baustoffen
und Bautelen‘, Teil 7 Slaslächer sinichl zuläesig

«Die Au

 

Jung vor. Baufonstern (z.B. für Wohnnuzung) et auf
der auegewlosenen Fläcke nicht zuisaig,

Im Schutzstrelfen derLeitung dürfen nur solche Anpflanzungen
vorgenommen werden, die aino Encwuchshöhe von maximal
10 m erreichen. Als Anlage ist beispielhaft eine Gehälliste mit
entsprechenden Endwuchehöhen beigefügt

Durch höhenwacheende Gehölze, die In dan Randbareichen baw.
außerhalb dor Loungsschulzereien angepflanztwerden, ba-
ich: die Gefahr, dass durch aıan oventuelen Baumumbruch
ie !löchstspanrungsfroitung beschädigt wird, Aus diesem
Grund Dillen wir Sie zu veranlassen, dass In diesen Bereichen
(Sahsize zur Anpfanzung kamen,üle den Endwuchshöhen
gestaffelt sird. Anderenfalls wird elne Schutzsweifenverbreie-
ung erforderlich,

 

Sollten dennoch Anpflanzungenoder sonsliger Aufwuchs eine
(fe Leitung gofährdende Höhe oreichen, istder Rückschnitt
‚durch den GrundetückeoigentUmer/dan Bauherrn auf seine Kos
cn curchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundetück-
seigentümerfder Bauherrder vorgerannten Verpflchlung trotz
schflicher Auforderung und Selzen elner angeriessenen Fit
Fcht nach,5 Ist die Amprien GmbH berechlig, ser erforderl-
en Kückschnit zu Lesien des Eigentimereices Bauherrn.
erchlühren zu lassen,

Die Leitung und die Maststandorte mücsen Jederzeit zugänglich
bleiben, Insbesondare ist eira Zufahrt auch für schwere Fahr-
ZBUg0 zu gewährleisten. Al die Höchstepannungsfriletung ge-
fährcenden Maßnahmen sind untereagl.

*. Im Textteil des Bebauungsplaneswird folgender Hinweis aufge-
namen: „Yon den einzeinen ggt. auch nicht ganahmigungs-
pfichtigen Bauvorhabe- Im Schulzstreien der Leitung bza. in
unmittelbare” Nähe dazu sind cor Amprien GmaH Beuunterlagen.
(Lagepläne und Schnitzeichnungen mit Höherangabenin m



(über NN) zurPrüfung une abschlaßenden Stelungnahıns bzw.
dem Abschluss einen Vereinbarung mit dem Grurdstucksakgentü-
merfBauherm zuzusenden.Ale geplanlan Naehmen bedürfen
er Zustimmung durch die Amprion GmbH"

Wir lien Sie, unsere . . Auflagenin den Bebauungsplan zu überne1-
men und unswelter am Veriahren zu beteiigen.

Ferrergahen wir devan aut, dace Sie bezikjlch weiterer Versorgungs-
Ielungen dis zuständigen Untemehrien beiligt haben.

Für Rückfragen stehen wir Innen gerne zurVerfügung

Mit reundlichen Grüßen

Anmt
€

ga

 



 

  

 

GEMEINDE WELVER
Bebauungsplan Nr. 2 "Auf der Koppel”

Ortsteil Eilmsen
2. vereinfachte Änderung gem. $ 13 BauGB

 

 
 

   
 

 

  
  

  
   

 

 

 

 

Trnalrder Anden
Die Zweite vereinfachte Änderungerstreckt ich auzschlclich auf das unbe>sute Grundstück Gemarkung Eänsen, Flur 5, Flustic 1.Im Ursprungsbobatunasplan das Furetück 105 als "Kinderspielplatz faeigerist Im Anhman der Zraten verinfachln Anderung85 rlsine Aussen alles Wohngebiet(AR) ensprahend dervorhandenen Fesleizung m Belungeherich des BebaungeplönnEine überhaubare Grundstüektfächewe ehtfeskgesest,

diese Nuzungaussen,    
Kecmisgrunaagen

mpeszbuch [BauInder Fasung der Bakarnachung vom 41.2077 IBCRLIS.a6BIn dr
alien Fassung

Verrcrung Ger ie kauche NuzuerGirl(Bautnmsveraniung- Buhl inanr
Navasıng vom 21.11.2017 {ER 16. 916) derungen Pssung
(Sererdeoiungda and Natihehrcaidennr Fassung er Betsnimaiu vom
HROTOECN.UN.S,0 ImGerzuzelglienFar

* amprion _Befrich 7 Projektierum
BeiTeIT: Weite vereiradhte Fi
Andrang ces SebaunosnlamsmL
Auder Knoeı Dstein riimem. TED  

nr 202   
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Übersihskerte
Des ven der Planändorung beefene GrundelückJagl Inder Gemarkung Ellmsen, lu.


